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Hintergrund

In Deutschland werden Schwangerschaften und Ge-
burten vorwiegend unter dem Aspekt möglicher Risi-
ken und Komplikationen betrachtet. Seit den 1950er 
und 1960er Jahren hat sich der Blick auf Schwanger-
schaft und Geburt gewandelt. Die unbestrittenen Er-
folge der Medizin führten im Laufe der Zeit zur zuneh-
menden Fokussierung auf potenzielle Risiken und zur 
Umorganisation der Versorgung: Die öffentliche Ge-
sundheitsfürsorge, zu der die Schwangeren- und Müt-
terberatung einschließlich Säuglingssprechstunden 
gehörten, wurde zugunsten der niedergelassenen Kas-
senärztinnen und -ärzte nach und nach abgebaut. Aus 
einem in erster Linie sozialen Ereignis wurde ein risiko-
belasteter Zustand, der – so wird es nahegelegt – per-
manenter medizinischer Kontrolle und Intervention be-
darf (Schindele 1995; Schücking 2009). Mitte der 

1960er Jahre wurde die Schwangerenvorsorge in Form 
der Mutterschafts-Richtlinien in den Leistungskatalog 
der Krankenkassen aufgenommen und damit in die 
Hände der damals meist männlichen Gynäkologen und 
praktischen Ärzte gelegt (Hertle et al. 2021). Auch 
heute noch sind die Mutterschafts-Richtlinien rein 
ärztliche Richtlinien, die nur regeln, was Ärztinnen und 
Ärzte tun sollen. Dem ärztlichen Fokus entsprechend 
ist in den Mutterschafts-Richtlinien in den „Allgemei-
nen Grundsätzen“ festgehalten: „Vorrangiges Ziel der 
ärztlichen Schwangerenvorsorge ist die frühzeitige Er-
kennung von Risikoschwangerschaften und Risikoge-
burten“ (G-BA 2023). Die Hebammen, die für die phy-
siologische Schwangerschaft zuständig und gemäß 
Berufsrecht und Ausbildungsordnung ebenfalls befugt 
sind, eigenständig Schwangerenvorsorge durchzufüh-
ren, sind indirekt mit den Mutterschafts-Richtlinien 
verknüpft, indem der Hebammenhilfe-Vertrag auf die 
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Leistungen in der Mutterschafts-Richtlinien Bezug 
nimmt (GKV-SV 2018). Die Hebammen erbringen also 
ebenfalls weitestgehend die in den Mutterschafts-
Richtlinien festgelegten Inhalte bei der Durchführung 
der Schwangerenvorsorge.

Die Erfassung von Risiken gemäß 
Mutterschafts-Richtlinien, im Mutterpass 
und in der gesetzlich verpflichtenden 
Qualitätssicherung

In den Mutterschafts-Richtlinien ist auch die Erfassung 
von Befunden und Risiken in der Schwangerschaft ge-
regelt. Dort sind die Kriterien aufgelistet, die einen be-
sonderen Überwachungsbedarf bei einer Schwangeren 
begründen (G-BA 2023). Auch der Mutterpass ist eine 
Anlage der Mutterschafts-Richtlinien. Im Mutterpass 
werden Stand 2023 26 anamnestische und allgemeine 
Befunde abgefragt sowie weitere 26 besondere Be-
funde im Schwangerschaftsverlauf (G-BA 2023). Die 
zunehmende Risikofokussierung in der Schwangeren-
vorsorge wird u. a. daran deutlich, dass die im Mutter-
pass abgefragten Listen im Laufe der Jahre immer län-
ger geworden sind. 1975 wurden noch 17 „Risiken/
Befunde“ abgefragt, mittlerweile sind es 52. In der ge-
setzlich verpflichtenden Qualitätssicherung des Insti-
tuts für Qualitätssicherung und Transparenz im Ge-
sundheitswesen (IQTIG) werden auf Basis des 
Mutterpasses 56 anamnestische und besondere „Be-
funde“ gelistet. Da hier auch Daten zur Geburt erfasst 

werden, kommen 38 mögliche Geburtsrisiken hinzu 
(IQTIG 2022).

Viele der erfassten Faktoren bilden dabei keine tat-
sächliche aktuell vorliegende Problemsituation ab – so 
z. B. das Alter der Mutter > 35 Jahre oder Diagnosen im 
Rahmen der eigenen Vorgeschichte und der Familien-
anamnese – sodass es sich nicht um „Befunde“ im 
klinischen Sinne handelt. Weiterhin ist fraglich, ob ihre 
Erfassung und die ggf. deswegen durchgeführten zu-
sätzlichen Untersuchungen tatsächlich mit einem bes-
seren Outcome für Mutter und Kind verbunden sind. 
Seit einigen Jahren gibt es nicht zuletzt deshalb zuneh-
mend Kritik an der eingeschränkten Evidenzgrundlage 
der Mutterschafts-Richtlinien (Lüdemann 2015; Schü-
cking 2009).

Die vielen erhobenen Faktoren führen zu einer hohen 
Anzahl von Frauen mit „Befunden“. In der Bundesaus-
wertung „Perinatalmedizin: Geburtshilfe“ im Rahmen 
der verpflichtenden externen Qualitätssicherung be-
richtet das IQTIG die Zahlen zu den Schwangerschaften 
mit und ohne Befund (IQTIG 2023). Der im Juli 2023 er-
schienene Bericht zum Erfassungsjahr 2022 weist 
dabei 78,76 % Schwangere mit mindestens einem Be-
fund aus, gegenüber 21,24 % ohne Befund. Darüber hi-
naus werden bei Aufnahme im Krankenhaus 38 mögli-
che Geburtsrisiken erfasst. Gemäß Bundesauswertung 
hatten 2022 79,88 % Schwangere ein Geburtsrisiko, 
gegenüber 20,12 % ohne Geburtsrisiko. Nur 6,6 % der 
Schwangeren hatten weder einen Befund noch ein Ge-
burtsrisiko.

Tabelle 1: Schwangerschaften mit und ohne Befund bzw. Geburtsrisiko 

Befunde während der Schwangerschaft ohne Geburtsrisiko mit Geburtsrisiko Gesamt

ohne Befund
46.985
6,66%

102.769
14,57 %

149.754
21,24 %

mit Befund
94.884
13,46 %

460.541
65,31 %

555.425
78,76 %

Gesamt
141.869
20,12 %

563.310
79,88 %

705.179
100,00 %

Quelle: IQTIG Bundesauswertung Geburtshilfe, Erfassungsjahr 2022
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Hinzu kommt der Begriff der „Risikoschwangerschaft“, 
der allerdings nicht genau definiert ist. Über einen lan-
gen Zeitraum hinweg bis 2013 war im Mutterpass 
statt von „Befunden“ von „Schwangerschaftsrisiken“ 
die Rede. Daraus wurde – wenn mindestens ein 
Schwangerschaftsrisiko aus den Mutterpass-Listen 
angekreuzt war – schnell eine „Risikoschwanger-
schaft“. Die Begriffe Schwangerschaftsrisiko und Risi-
koschwangerschaft wurden und werden somit quasi 
synonym verwendet. Schließlich wurden die „Schwan-
gerschaftsrisiken“ in „Befunde“ umbenannt und es 
wurde im Mutterpass das Erhebungsfeld „Nach 
ärztlicher Bewertung des Kataloges A liegt bei der 
Erstuntersuchung ein Schwangerschaftsrisiko vor“ 
hinzugefügt, sodass nun das Vorliegen eines „Schwan-
gerschaftsrisikos“ bzw. einer „Risikoschwangerschaft“ 
explizit festgestellt und angekreuzt werden muss. An-
gaben dazu, welche Kriterien hierfür verwendet wer-
den sollen bzw. zugrunde gelegt wurden, finden sich 
nicht. In den Bundesauswertungen des IQTIG werden 
die Zahlen zu den explizit als Risikoschwangerschaf-
ten gelabelten Schwangerschaften seit 2018 nicht 
mehr ausgewiesen.

Für Schwangere dürfte es oft schwer sein, die tatsäch-
liche Bedeutung der „Befunde“ einzuordnen. Das Vor-
liegen von „Befunden“ dürfte bei vielen Frauen zu einer 
nicht unerheblichen Verwirrung und Verunsicherung 
führen (Baumgärtner und Stahl 2005; Schindele 1995). 
Sind „Befunde“ im Mutterpass festgehalten, so kann 
schnell der Eindruck einer Notwendigkeit von mehr 
Kontrollen und Untersuchungen entstehen, ohne dass 
dafür ausreichend Evidenz vorliegt.

Dass (zu) viele Untersuchungen in der Schwanger-
schaft durchgeführt werden, ist seit längerem durch 
Studien belegt. So zeigte z. B. eine Befragungsstudie 
mit BARMER-versicherten Müttern bereits 2014, dass 
Schwangere eine Vielzahl von Maßnahmen angeboten 
bekommen und auch erhalten, z. T. auch als Selbstzah-
lerleistungen (Schäfers & Kolip 2015). Dies hat sich in 
der Zwischenzeit nicht geändert: Die Wiederholung der 
Befragung im Jahre 2023 zeigte sehr ähnliche Ergeb-
nisse (Schäfers et al. 2024; Schäfers 2024).

Nicht alle der in der Schwangerschaft angebotenen 
und durchgeführten Untersuchungen lassen sich auch 
in den Abrechnungsdaten einer Krankenkasse abbil-
den. Gut abbildbar sind aber die CTG- und Ultraschall-
untersuchungen. Zu diesen Untersuchungen gibt es 
darüber hinaus klare Vorgaben zur Durchführung in 
Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und 
in den Mutterschafts-Richtlinien. Aus diesen Gründen 
wurden die in der Schwangerschaft durchgeführten 
CTG- und Ultraschalluntersuchungen für den Versor-
gungskompass Geburtshilfe und Hebammenversor-
gung beispielhaft ausgewählt, um der Frage nachzu-
gehen, ob und welcher Zusammenhang zwischen 
einem besonderen Überwachungsbedarf und der 
Durchführung der genannten Untersuchungen be-
steht und ob die Mutterschafts-Richtlinien und deren 
verbindliche Vorgaben eingehalten werden.

Aktuelle Vorgaben zu CTG- und 
Ultraschalluntersuchungen
Sowohl die Mutterschafts-Richtlinien als auch die 
Leitlinien der AWMF enthalten Angaben dazu, ob und 
bei welcher Indikation CTG- und Ultraschalluntersu-
chungen in der Schwangerschaft durchgeführt wer-
den sollen.

Die Mutterschafts-Richtlinien sehen drei Basisultra-
schalluntersuchungen vor (G-BA 2023). Über diese 
Screening-Untersuchungen hinaus gibt es bei gesun-
den Schwangeren mit unauffälligem Schwanger-
schaftsverlauf keine medizinische Grundlage für wei-
tere Ultraschalluntersuchungen. Hinzu kommt, dass 
am 1. Januar 2021 eine Änderung der Verordnung zum 
Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender 
Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSV) in 
Kraft trat. Im Paragraph 10 dieser Verordnung steht, 
dass „Bei der Anwendung von Ultraschallgeräten zu 
nichtmedizinischen Zwecken […] ein Fötus nicht expo-
niert werden [darf]“ (NiSV, 2021). Mit dieser Verord-
nung sind Ultraschalluntersuchungen ohne Indikation – 
also auch als individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 

– ausgeschlossen.
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Die Mutterschafts-Richtlinien zählen auch die Indikati-
onen auf, bei denen eine CTG-Kontrolle durchgeführt 
werden darf bzw. soll (G-BA 2023). Die Anwendung 
von CTG-Kontrollen bei Terminüberschreitung ist in 
den Mutterschafts-Richtlinien allerdings nicht klar vor-
gegeben. Diese Frage thematisiert eine Leitlinie: Seit 
2021 gilt im Fall einer Terminüberschreitung die Emp-
fehlung, „[…] ab 40+0 SSW engmaschigere Verlaufs-
kontrollen (ca. alle 3–5 Tage) […]“ vorzunehmen. Der 
Begriff „Verlaufskontrolle“ wird aber nicht näher opera-
tionalisiert (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Österreichische Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe, Schweizerische Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 2021). Die S3-Leitlinie 

„Fetale Überwachung in der Schwangerschaft – Indika-
tion und Methodik zur fetalen Zustandsdiagnostik im 
low-risk Kollektiv“ empfiehlt, dass im Low-Risk-Kol-
lektiv kein antepartales CTG geschrieben werden soll 
(AWMF 2023 ). Diese Leitlinie bestätigt den fehlenden 
Nutzen von CTG-Untersuchungen bei unauffälligem 
Schwangerschaftsverlauf, sie trat basierend auf zahl-
reichen Studienergebnissen der letzten Jahre 2023 in 
Kraft.

Im Gegensatz zu den Ultraschalluntersuchungen, die in 
Deutschland ärztliche Leistungen sind und nicht von 
Hebammen abgerechnet werden, werden CTG-Unter-
suchungen von Ärztinnen und Ärzten und Hebammen 
durchgeführt und abgerechnet. Die ausgewerteten Ul-
traschalluntersuchungen enthalten somit nur ärztliche 
Leistungen, die CTG-Untersuchungen enthalten die 
von Ärztinnen und Ärzten und die von Hebammen 
durchgeführten CTGs.

Methodenbeschreibung

Für die vorgelegten Analysen wurde eine Kohorte von 
250.927 schwangeren Frauen mit Lebendgeburt in den 
Jahren 2019 bis 2022 betrachtet. Untersucht wurden 
hierbei ausschließlich diejenigen Frauen, die mindes-
tens ein volles Jahr vor der Geburt bei der BARMER ver-
sichert waren und deren Wohnadresse im gesamten 
Zeitraum in Deutschland lag.

Verwendete Leistungsziffern

Die erbrachten Leistungen wurden über die gegenüber 
der BARMER abgerechneten CTG- und Ultraschallun-
tersuchungen erfasst, die durch niedergelassene Frau-
enärztinnen und Frauenärzte nach dem Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) und durch freiberufliche 
Hebammen gemäß Hebammenhilfevertrag (GKV-SV 
2018) abgerechnet wurden. Für das CTG wurden die 
EBM-Ziffern 01785 und 01786 sowie die Hebammen-
ziffern 0600, 0601 und 0602 herangezogen. Die drei 
Basisultraschalluntersuchungen sind in der Pauschale 
für die Schwangerenvorsorge, EBM-Ziffer 01770, ent-
halten. Die darüber hinaus stattfindenden Ultraschall-
untersuchungen wurden über die EBM-Ziffern 01772, 
01773 und 33044 abgebildet. Dopplersonografische 
Untersuchungen und der Zuschlag zur Gebührenord-
nungsposition 01770 für die Biometrie und systemati-
sche Untersuchung der fetalen Morphologie im 2. Tri-
menon wurden nicht einbezogen. Leistungen, die die 
Versicherten selbst bezahlt haben (IGeL), tauchen in 
den Abrechnungsdaten nicht auf und können daher 
ebenfalls nicht einfließen.

Operationalisierung der Vorgaben für 
den besonderen Überwachungsbedarf

Um die Frage zu klären, ob eine durchgeführte Ultra-
schall- oder CTG-Untersuchung mutmaßlich indiziert 
war oder nicht, wurden die Kriterien für einen erhöhten 
Überwachungsbedarf gemäß Mutterschafts-Richtli-
nien in den Abrechnungsdaten über ICD-Schlüssel oder 
abgerechnete DRGs identifiziert.
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Tabelle 2: Zuordnung von Überwachungsbedarf gemäß Mutterschafts-RL und Diagnoseschlüsseln

Kriterien für einen erhöhten Überwachungsbedarf Diagnose 
nach ICD-10/DRG

Anteil der Schwangeren 
in Prozent für 2022

Diabetes mellitus O24 14,34

Schwere mütterliche Allgemeinerkrankung (z. B. an Niere 
(wie Nierenbeckenentzündung) und Leber oder erhebliches 
Übergewicht)

B1[5-9], E66x[7-9], 
K7[1,5], N1[7-9], 

N2[0,3], O230, O266, 
O2681, R17[0,9],

7,34

Frühere Gebärmutteroperationen (einschließlich Kaiserschnitt) DRG: O01 17,17

Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind O36[0,1] 5,9

Auffällige Herztöne des Kindes im Mutterleib O363 1,93

Mehrlingsschwangerschaft O30 2,3

Überschreitung des errechneten Geburtstermins O48 22,34

Vorzeitige Wehentätigkeit / drohende Frühgeburt O60[0-3], O262 13,27

Blutungen aus der Gebärmutter (per Ultraschall bestätigt) O46[0,8,9] 4,59

Schwerer Eisenmangel (Hb niedriger als 10g/dl) D50 8,42

Verdacht einer Funktionsstörung des Mutterkuchens 
(= Plazentainsuffizienz) oder auch ungewöhnliche Lage 
des Mutterkuchens in der Gebärmutter

O343 5,45

Für das Schwangerschaftsalter zu großes oder zu kleines Kind 
ODER auffällige Fruchtwassermenge

O365 10,92

Bluthochdruck O1 12,51

Erstgebärende unter 18 Jahre oder über 35 Jahre alt 7,49

Mehrgebärende über 40 Jahre alt ODER Vielgebärende 
(vier oder mehr Kinder)

1,08

Schwangerschaft nach Sterilitätsbehandlung N97 9,18

Stationärer Aufenthalt während der Schwangerschaft 16,34

Geburt eines Kindes mit einem Gewicht über 4.000 g ODER 
unter 2.500 g in der Anamnese

Geburtsgewicht > 
4.000 g oder Geburts-

gewicht < 2.500 g
12,8

Schwere Blutungen, Krämpfe des zentralen Nervensystems oder 
Lungenembolie während vorheriger Schwangerschaft

I26, O15, O46, O20 0,32

Wiederholter Schwangerschaftsverlust („Fehlgeburten“) ODER 
Frühgeburt in der Anamnese O200, O08 17,21
Tod eines Kindes im Mutterleib in der Anamnese

Mütter ohne erhöhten Überwachungsbedarf (ohne einen 
der vorhergehend dargestellten Zustände)

Keine der genannten 
Angaben lag vor.

15,83

Quelle: BARMER-Daten 2022
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Tabelle 2 zeigt die in den Mutterschafts-Richtlinien auf-
geführten Indikationen und die zugeordneten Identifi-
kationsschlüssel sowie den Anteil der Schwangeren mit 
dem jeweiligen „Risikofaktor“. Da die Terminüberschrei-
tung in den Routinedaten nicht eindeutig feststellbar ist, 
wurden Frauen, bei denen diese unklar war, auch wenn 
sonst keine Indikationen für eine besondere Überwa-
chung vorlagen, aus dem Low-Risk-Kollektiv ausge-
schlossen.

Beispieldarstellungen
Sowohl die einen besonderen Überwachungsbedarf 
definierenden Kriterien als auch die abgerechneten 
CTG- und Ultraschalluntersuchungen werden im Ver-
sorgungskompass Geburtshilfe und Hebammenver-
sorgung in interaktiven Grafiken dargestellt.

1. Anteil der Schwangerschaften mit und ohne 
besonderen Überwachungsbedarf
Abbildung 1 ermöglicht die Darstellung der einzelnen 
Befunde und Risiken, die gemäß Mutterschafts-Richt-
linien Anlage 1 für die Definition eines besonderen 

Überwachungsbedarfs herangezogen werden sollen. 
Gezeigt wird jeweils der Anteil der Schwangerschaften, 
bei denen der jeweilige Befund in den Abrechnungsda-
ten verschlüsselt wurde (ICD-Code oder DRG) bzw. in 
den Daten anderweitig identifizierbar war (z. B. statio-
närer Aufenthalt).

In Abbildung 2 ist der Anteil der Schwangerschaften 
mit mindestens einem verschlüsselten „Risikofaktor/
Befund“ aus Abbildung 1 bzw. Tabelle 2 dargestellt.. 
Angesichts eines vermutlich hohen Anteils gesunder 
Frauen mit unauffälliger Schwangerschaft finden sich 
in allen Bundesländern sehr hohe Anteile von Schwan-
gerschaften mit mindestens einem „Schwanger-
schaftsrisiko“ bzw. „Befund“. In Berlin betrug der Anteil 
2022 fast 90 %, der „niedrigste“ Anteil fand sich mit 
81 % in Bremen und in Baden-Württemberg. Der für die 
Abbildung gewählte „Referenzbereich“ von 70 % be-
schreibt keine erstrebenswerte Größe, sondern dient 
ausschließlich der grafischen Darstellung. Auch die in 
Klammern gezeigten Abweichungen (+/-) stellen kein 

„besser“ oder „schlechter“ dar.
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Abbildung 1: Anteil der Schwangerschaften mit besonderem Überwachungsbedarf im Jahre 2022 

Quelle: BARMER-Daten 2019–2022

2019 2020 2021 2022
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 ODER Frühgeburt in der Anamnese

Schwere Blutungen, Krämpfe des zentralen Nervensystems
 oder Lungenembolie während vorheriger Schwangerschaft

Geburt eines Kindes mit einem Gewicht über 4.000 g
 ODER unter 2.500 g in der Anamnese

Stationärer Aufenthalt während der Schwangerschaft

Schwangerschaft nach Sterilitätsbehandlung

Mehrgebärende über 40 Jahre alt
 ODER Vielgebärende (vier oder mehr Kinder)

Erstgebärende unter 18 Jahre oder über 35 Jahre alt

Bluthochdruck

Für das Schwangerschaftsalter zu großes oder zu kleines Kind
 ODER auffällige Fruchtwassermenge

Verdacht einer Funktionsstörung des Mutterkuchens
 (= Plazentainsuffizienz) oder auch

 ungewöhnliche Lage des Mutterkuchens in der Gebärmutter

Schwerer Eisenmangel (Hb niedriger als 10g/dl)

Blutungen aus der Gebärmutter (per Ultraschall bestätigt)

Vorzeitige Wehentätigkeit / drohende Frühgeburt

Überschreitung des errechneten Geburtstermins

Mehrlingsschwangerschaft

Auffällige Herztöne des Kindes im Mutterleib

Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind

Frühere Gebärmutteroperationen (einschließlich Kaiserschnitt)

Schwere mütterliche Allgemeinerkrankung
 (z.B. an Niere (wie Nierenbeckenentzündung) 

und Leber oder erhebliches Übergewicht)

Diabetes mellitus

Mit erhöhtem Überwachungsbedarf
 (mit einem der nachfolgend dargestellten Zustände)

Ohne erhöhten Überwachungsbedarf
 (ohne einen der nachfolgend dargestellten Zustände)
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Abbildung 2: Anteil an Schwangerschaften mit Überwachungsbedarf 2022 nach Bundesländern  

Quelle: BARMER-Daten 2022

2. Abgerechnete CTG- und Ultraschalluntersuchun-
gen bei gesunden Frauen mit unauffälliger Schwan-
gerschaft ohne erhöhten Überwachungsbedarf vs. 
Schwangeren mit erhöhtem Überwachungsbedarf
Abbildung 3 und Abbildung 4 beantworten die Frage, in 
welchem Umfang CTG- und Ultraschalluntersuchun-
gen bei Schwangeren mit und ohne besonderen Über-
wachungsbedarf durchgeführt worden sind. Auswahl-
optionen sind die einzelnen Jahre (2019–2022) und die 
jeweilige Untersuchung (CTG, Ultraschall). Gegenüber-
gestellt werden Schwangere mit und ohne Überwa-
chungsbedarf gemäß Tabelle 1. Überwachungsbedarf 
lag vor, wenn mindestens ein Kriterium in den Abrech-
nungsdaten identifiziert wurde.

Dargestellt sind nur diejenigen Ultraschalluntersu-
chungen, die zusätzlich zu den in der Abrechnungs-
pauschale der Frauenärztinnen und Frauenärzte ent-
haltenen Ultraschallscreenings durchgeführt wurden. 
Um die mutmaßliche Gesamtzahl der durchgeführten 
Ultraschalluntersuchungen zu erhalten, müssen die 
drei Screeningultraschalluntersuchungen hinzuaddiert 
werden.

Die in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellten Er-
gebnisse zeigen, dass sich die Anzahl der durchgeführ-
ten Untersuchungen zwischen Schwangeren mit und 
ohne besonderen Überwachungsbedarf nur wenig un-
terscheidet. Der Mittelwert für die Ultraschalluntersu-
chungen betrug 5,7 ohne und 7 mit besonderem Über-
wachungsbedarf, bei den CTG-Untersuchungen waren 
es 5 vs. 6,7 CTGs (Schäfers et al. 2024; Schäfers 2024). 
Letzteres ist besonders bemerkenswert, da im Low-
Risk-Kollektiv überhaupt keine CTGs in der Schwanger-
schaft durchgeführt werden sollen. Diese Analysen der 
Abrechnungsdaten bestätigen somit die Ergebnisse 
der vorausgegangenen Befragungsstudie (Schäfers 
2024).

CTG-Untersuchungen können sowohl von Ärztinnen 
und Ärzten als auch von Hebammen durchgeführt wer-
den. Die Abrechnungsdaten zeigen, dass 92,2 % der 
CTGs ärztlicherseits abgerechnet wurden. Auf die Heb-
ammen entfielen 7,8 % der abgerechneten CTGs.
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Abbildung 3: Anzahl der CTGs bei Schwangeren mit und ohne Überwachungsbedarf 

Quelle: BARMER-Daten 2022

Abbildung 4: Anzahl zusätzlicher Ultraschalluntersuchungen bei Schwangeren mit und 
ohne Überwachungsbedarf 

Quelle: BARMER-Daten 2022
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Diskussion

Schwangerschaft und Geburt werden im gegenwärti-
gen Medizinsystem in Deutschland vorwiegend unter 
dem Aspekt des Risikomanagements betrachtet. Als 
gute Versorgung gilt – zu Recht – das frühzeitige Er-
kennen von drohenden Komplikationen. Dabei wird al-
lerdings zu wenig beachtet, dass ein ausschließlicher 
Risikofokus für gesunde Frauen mit unauffälligem 
Schwangerschaftsverlauf problematisch ist. Überflüs-
sige Untersuchungen bei Gesunden bedeuten nicht nur 
Kosten ohne Nutzen, sondern sie können den Betroffe-
nen auch ganz konkret schaden (Petersen & Jahn 2008), 
zum einen, wenn zweifelhafte oder falsch positive Be-
funde beunruhigen und unnötige Interventionskaska-
den in Gang setzen (Baumgärtner & Stahl 2005), und 
zum anderen, wenn aufgrund der überbordenden Be-
schäftigung mit potenziellen Risiken andere wichtige 
Aspekte der Schwangerschaftsbegleitung vernachläs-
sigt werden. Mütterbefragungen haben gezeigt, dass 
dies durchaus der Fall ist. Wichtige Beratungsinhalte 
kommen bei zu vielen Schwangeren nicht an, wie z. B. 
Informationen zur Ernährung oder zu HIV-Infektionen. 
Frauen erfahren zu spät oder gar nicht, welche Unter-
stützungsmöglichkeiten es gibt (z. B. Hebammenhilfe, 
Frühe Hilfen), und auch die Aufklärung zu den Vor- und 
Nachteilen vorgeschlagener oder durchgeführter Maß-
nahmen kommt zu kurz (Schäfers 2024).

Ein bedenkliches Ergebnis der vorgelegten Analysen ist 
der geringe Anteil an gesunden Schwangeren mit un-
auffälligem Schwangerschaftsverlauf (sog. Low-Risk- 
Kollektiv). In den Abrechnungsdaten haben nur rund 
15 % keinen besonderen Überwachungsbedarf in der 
Schwangerschaft. Allerdings wurde in der Studie hin-
sichtlich des Vorliegens eines erhöhten Überwa-
chungsbedarfs sehr restriktiv verfahren: In die Katego-
rie „kein erhöhter Überwachungsbedarf“ wurden nur 
Schwangere aufgenommen, für die sich kein einziger 

„Risikofaktor“ finden ließ. War dies unklar oder schwer 
zu bestimmen, wie z. B. im Falle der Terminüberschrei-
tung, dann wurden diese Schwangeren aus der Low-
Risk-Gruppe ausgeschlossen.

Der niedrige Anteil von gesunden Frauen mit unauffäl-
liger Schwangerschaft wirft Fragen auf: Werden tat-
sächlich alle Befunde und Risiken unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Ausfüllhilfen richtig angegeben? So 
sind beispielsweise keineswegs alle Allergien bedeut-
sam und eine Anämie soll nur angekreuzt werden, 
wenn der Hb-Wert unter 10 mg/dl liegt. Ist die Erhe-
bung der vielen Befunde und Risiken von Nutzen für 
das Outcome von Müttern und Kindern und den Ge-
burtsverlauf? Die Studienlage zeigt, dass unnötige Un-
tersuchungen zu höheren Interventionsraten führen, 
jedoch nicht zu einer Verbesserung der Ergebnisse. Im 
internationalen Vergleich liegt Deutschland beispiels-
weise bei der Rate an Frühgeburten im unteren Mittel-
feld (European Perinatal Health Report 2022).

Paradoxerweise schaffen die vielen Erhebungen keine 
Klarheit darüber, wie viele Frauen aus welchen Grün-
den von einem tatsächlich erhöhten Risiko betroffen 
sind und von bestimmten präventiven Maßnahmen 
profitieren. Die Erhebungen sind teilweise uneinheitlich 
und auch nicht überschneidungsfrei. Da auch „Befunde“ 
mit geringer Bedeutung, die aber häufig vorkommen, 
wie z. B. die Altersgrenze von 35 Jahren oder familien-
anamnestische Begebenheiten, erhoben werden, er-
halten fast alle Frauen an irgendeiner Stelle ein Kreuz. 
Die Erhebung ermöglicht somit keine Differenzierung 
zwischen Frauen mit und ohne tatsächlichen Überwa-
chungsbedarf. Selbst im Low-Risk-Kollektiv der außer-
klinischen Geburtshilfe hatten 2022 nur 30,8 % der 
Schwangeren keinen im Mutterpass angekreuzten Be-
fund (Loytved & Schäfers 2023). In der Praxis ist die 
Definition des besonderen Überwachungsbedarfs – 
wie die vorgelegten Daten zeigen – ebenfalls bedeu-
tungslos, denn ein differenziertes Vorgehen hinsicht-
lich des Einsatzes zusätzlicher Untersuchungen wird 
daraus überwiegend nicht abgeleitet: Die Häufigkeit 
von CTG- und Ultraschalluntersuchungen unterschei-
det sich nur geringfügig bei Schwangeren mit und ohne 
besonderen Überwachungsbedarf, obwohl die Mutter-
schafts-Richtlinien diesbezüglich eindeutige und ver-
bindliche Vorgaben zur Indikationsstellung machen. 
Dabei kann in den Daten gezeigt werden, dass nicht bei 

„vorher“ gesunden Frauen ohne Risiko ein Verdacht vor-
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lag, der sich dann ggf. bestätigt hat, denn auch nach 
den durchgeführten Untersuchungen kamen bei die-
sen Frauen keine entsprechenden Diagnosen hinzu. 
Aufgrund dieser Ergebnisse entsteht der Eindruck, 
dass in den Praxen der Frauenärztinnen und Frauen-
ärzte praktisch kein Unterschied im Vorgehen bei 
Frauen mit und ohne besonderen Überwachungsbe-
darf gemacht wird. Es durchlaufen mehr oder weniger 
alle Schwangeren dasselbe Prozedere. Dazu passen 
die Ergebnisse der aktuellen Befragung von BARMER-
Versicherten: Über 90 % der Frauen gaben dort an, dass 
CTG-Kontrollen regelhafter Bestandteil der Vorsorge 
seien. Es besteht also nicht nur ein Defizit in der Indika-
tionsstellung, sondern auch in der Information und 
Aufklärung der Frauen über die Inhalte der Vorsorge 
und den Nutzen und die Risiken von (zusätzlichen) 
Maßnahmen in der Schwangerschaft (Schäfers 2024). 
Anders stellt sich die Anzahl durchgeführter Untersu-
chungen im Kollektiv der außerklinischen Geburten dar. 
Dem Qualitätsbericht 2022 der Gesellschaft für Quali-
tät in der außerklinischen Geburtshilfe e. V. (QUAG e. V.) 
(Loytved & Schäfers 2023) ist zu entnehmen, dass 
64,6 % der Schwangeren, die außerklinisch geboren 
haben, weniger als vier Ultraschalluntersuchungen er-
hielten. Die Frauen, die außerklinisch gebären, werden 
in der Schwangerenvorsorge in weit größerem Umfang 
durch Hebammen betreut.

Angesichts der hohen Zahlen mit Befunden und Risiken 
behafteter Schwangerschaften und des Übermaßes an 
Untersuchungen ist es von großer Bedeutung, dass der 

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) vor Kurzem be-
schlossen hat, die Erstellung einer S3-Leitlinie zur 
Schwangerenvorsorge unter dem Dach der AWMF 
durch den Innovationsfonds zu fördern (G-BA 2023). Im 
Rahmen der Leitlinienentwicklung können die aktuellen 
Kriterienkataloge unter dem Gesichtspunkt der Evi-
denzbasierung in den Blick genommen und auf die rele-
vanten Faktoren beschränkt werden. Eine entspre-
chende Überarbeitung der Mutterschafts-Richtlinien 
inklusive Mutterpass erscheint dringend nötig, damit 
die „echten“ Risikogruppen mit tatsächlichen zusätzli-
chen Bedarfen wieder sichtbar werden. Gleichzeitig 
wird damit verhindert, dass gesunde Schwangere durch 
ein unnötiges Risikolabel geängstigt und verunsichert 
werden.

Zu betonen bleibt aber, dass zu den Indikationen für 
CTG- und Ultraschalluntersuchungen in der Schwan-
gerschaft bereits jetzt Evidenz vorliegt (AWMF 2023), 
die in den Vorgaben der Mutterschafts-Richtlinien 
(G-BA 2023) umgesetzt wurde. Obwohl Richtlinien 
verbindlichen Charakter haben, wird aber deren Einhal-
tung nicht überprüft und deren Nichteinhaltung auch 
nicht sanktioniert. Dass eine solche Überprüfung mög-
lich ist, zeigen die vorgelegten Analysen. Den kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) liegen die erforderli-
chen Abrechnungsdaten vor und sie sind auch für die 
Überprüfung der Einhaltung der Richtlinien des G-BA 
und eine wirtschaftliche und nach dem Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse erfolgende Versorgung 
zuständig.
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